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1. (1)Wird der Mieter einer Wohnung, deren Errichtung im Sinne des I. Hauptstückes gefördert wurde, durch den

Wohnungsaufwand unzumutbar belastet, ist ihm auf Antrag mit Bescheid Wohnbeihilfe zu gewähren, sofern er

und die mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen ausschließlich diese Wohnung zur Befriedigung

ihres dringenden Wohnbedürfnisses regelmäßig verwenden.

2. (2)Die Wohnbeihilfe ist in der Höhe zu gewähren, die sich aus dem Unterschied zwischen zumutbarer und der in

Abs. 4 und 5 näher bezeichneten Wohnungsaufwandbelastung je Monat ergibt; bei Wohnungen, deren

Nutzfläche die im § 17 Abs. 3 genannten Grenzwerte für die angemessene Wohnnutzfläche übersteigt, ist der

Berechnung der Wohnbeihilfe nur jener Teil der Wohnungsaufwandbelastung zugrunde zu legen, der dem

Verhältnis der angemessenen zur tatsächlichen Wohnnutzfläche entspricht. Die näheren Bestimmungen über die

zumutbare Wohnungsaufwandsbelastung hat die Landesregierung durch Verordnung zu treffen.

3. (3)Das der Wohnbeihilfenberechnung zu Grunde zu legende Haushaltseinkommen gemäß § 2 Z 15 vermindert

sich um mindestens 20 vH

1. a)für Jungfamilien,

2. b)für Haushaltsgemeinschaften mit einem noch nicht schulpflichtigen Kind,

3. c)für Personen mit einer nachgewiesenen Behinderung von mindestens 45 vH im Sinne des § 35 Abs. 2

Einkommensteuergesetz 1988,

4. d)für Haushaltsgemeinschaften mit mindestens drei Kindern, für die Familienbeihilfe bezogen wird,

5. e)für Haushaltsgemeinschaften mit einem behinderten Kind im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes

1967 oder

6. f)für allein erziehende Elternteile, die für im gemeinsamen Haushalt lebende Kinder Anspruch auf

Leistungen des gesetzlichen Unterhaltes haben, die nicht wieder verheiratet sind, in keiner eingetragenen

Partnerschaft und auch in keiner in wirtschaftlich ähnlich einer Ehe eingerichteten Haushaltsgemeinschaft

leben.

Lit. a bis f sind nicht kumulierbar.

4. (4)Als Wohnungsaufwand gilt jener Teil des zu entrichtenden Mietzinses, welcher

1. 1.der Tilgung und Verzinsung der Darlehen gemäß § 6 Abs. 2 und § 12,

2. 2.der Abstattung der Eigenmittel des Vermieters gemäß § 62 Abs. 1 Z 2,

3. 3.der Verzinsung der Eigenmittel des Vermieters gemäß § 14 Abs. 1 Z 3 des

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes,

4. 4.der Abstattung rückzahlbarer Zuschüsse gemäß § 14 Abs. 1

dient.Als Wohnungsaufwand gilt auch die anteilige geleistete Pauschalrate für die Tilgung und Verzinsung eines

Eigenmittelersatzdarlehens. Bei gemäß § 15 geförderten Wohnungen gilt als Wohnungsaufwand der gemäß § 63

Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 und Abs. 4 vereinbarte, höchstens jedoch der zulässige Hauptmietzins.Im Falle

der Umschuldung gemäß § 68 Abs. 4 zählt auch der dortgenannte Unterschiedsbetrag auf die Dauer der Laufzeit

des bisherigen Darlehens zum Wohnungsaufwand.

5. (4a)Für die in Abs. 3 genannten Personen gilt, falls sie Empfänger von Förderungsmaßnahmen gemäß § 7 Abs. 1

Z 1 bis 3 sind, ein zusätzlicher Betrag von 0,70 Euro je m² tatsächlicher, höchstens jedoch angemessener

Wohnnutzfläche gemäß § 17 Abs. 3 als Wohnungsaufwand.

6. (5)Der Berechnung der Wohnbeihilfe ist höchstens ein Wohnungsaufwand zugrunde zu legen, der dem

Hauptmietzins gemäß § 15 a Abs. 3 Z 1 des Miet-rechtsgesetzes zuzüglich eines Zuschlages von 20 vH entspricht.

Bei Anwendung des Abs. 4 a erhöht sich der der Berechnung zugrundezulegende Wohnungsaufwand um den

dort genannten Betrag.

7. (6)Die Wohnbeihilfe vermindert sich um anderweitige Zuschüsse, die zur Minderung der

Wohnungsaufwandbelastung gewährt werden. Insbesondere dürfen Wohnbeihilfe und die nach dem Wiener

Mindestsicherungsgesetz zur Deckung des Wohnbedarfs gewidmeten Beihilfen den Hauptmietzins zuzüglich der

Betriebskosten und öffentlichen Abgaben auf Basis der tatsächlichen Wohnnutzfläche nicht überschreiten.

8. (7)Zuschüsse und sonstige Unterstützungsleistungen, die von Gebietskörperschaften oder von der Vermieterin

oder dem Vermieter einer Mieterin oder einem Mieter als Ausgleich für die inflationsbedingten Mehrausgaben

gewährt werden, mindern die Wohnbeihilfe jedoch nicht.
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